Wann, wenn nicht jetzt?

Hannoveraner Thesen 

zur tariflichen Absicherung aller studentischen Beschäftigten

Zehn Jahre nachdem die letzten Tarifverhandlungen für Studentische Beschäftigte trotz unterschriftsreifem Ergebnis im letzten Augenblick am Widerstand der Arbeitgeberseite gescheitert sind, bilden sich erneut unter Studierenden Initiativen, die eine tarifliche Absicherung und Personalvertretungen für alle Studentischen Beschäftigten in der Bundesrepublik erkämpfen wollen. Dies ist nicht das erste Mal seit 1992 und doch waren die Erfolgsaussichten noch nie so gut wie gegenwärtig. Es ist an den Gewerkschaften GEW und ver.di, dies zu erkennen und trotz der zahlreichen vergeblichen Versuche der Vergangenheit die Chance des Augenblicks zu nutzen. Gleichzeitig erfordern die sich zuspitzenden Auseinandersetzungen um die Arbeitsverhältnisse der regulären ArbeitnehmerInnen im Wissenschaftsbereich, den Organisationsraum Hochschule neu zu erschließen. 

In diesem Papier soll zunächst die Besonderheit der gegenwärtigen Ausgangslage verdeutlicht werden. Im zweiten Abschnitt folgt eine Analyse der Möglichkeiten, die sich für Gewerkschaften durch eine kraftvolle Kampagne und einen Erfolg derselben ergeben. Desweiteren werden inhaltliche Kernforderungen und ein erstes Kampagnenkonzept vorgestellt. 

Dieses Papier versteht sich als Fortentwicklung der Berliner Thesen und des Würzburger Papiers aus den Jahren 1986 und 1987. Wir teilen die dort niedergelegten Grundpositionen, ohne dass es einer Wiederholung im Detail bedarf.

Veränderte Ausgangslage: Wann, wenn nicht jetzt?

Auch im Jahr 2002 werden die Arbeitsbedingungen der Studentsichen Beschäftigten außerhalb Berlins einseitig von den Arbeitgebern diktiert. Grundlage ist eine Richtlinie der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) aus dem Jahr 1986, die letztmals 1993 geändert wurde. Sie legt fest, dass den Beschäftigten keinerlei tarifliche Leistungen gewährt werden. Vereinbart ist lediglich eine Vergütungsobergrenze von derzeit 8,02 Euro an Universitäten und 5,58 Euro an Fachhochschulen. Seit nunmehr neun Jahren wurde diese Obergrenze nicht mehr angehoben, obwohl im gleichen Zeitraum die Lebenshaltungskosten um gut 16 % gestiegen sind. Selbst die Durchsetzung arbeitsrechtlicher Mindeststandarts im den Bereichen Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gelingt mangels personalratlicher Vertretung häufig nicht.
 Überdies befinden sich die Beschäftigten in besonderer Abhängigkeit. Zum einen ist der oder die unmittelbar Vorgesetzte häufig gleichzeitig der Prüfer bzw. die Prüferin, zum anderen können die Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund für einen beliebig kurzen Zeitraum geschlossen werden. Verträge mit einer Laufzeit von wenigen Monaten sind eher die Regel als eine Seltenheit. Dies unterläuft jeglichen Kündigungsschutz und erhöht den Druck auf die Beschäftigten, da ein Anschlussvertrag nur bei arbeitgeberfreundlichem Verhalten zu erlangen ist.
 

Neun Nullrunden sind mehr als genug

Es ist schlicht skandalös, dass ein öffentlicher Arbeitgeber etwa 200.000 Menschen in solchen Beschäftigungsverhältnissen hält. Gleichzeitig aber ist die Entwicklung seit 1993 ein starkes, auch gewerkschaftlicher Arbeit eher skeptisch Gegenüberstehende überzeugendes Argument dafür, dass auch in diesem Bereich eine tarifvertraglichen Regelung im Interesse der Beschäftigten alternativlos ist. 

Hauptursache dafür, dass die Ausgangslage für die Durchsetzung einer tarifrechtlichen Regelung für alle Studentischen Beschäftigten derzeit so gut ist wie nie zuvor, ist jedoch eine Änderung im BAT. 

Der 77. Änderungstarifvertrag zum BAT

Der 77. Änderungstarifvertrag zum Bundes-Angestellten-Tarif (BAT) hat zum 1. Januar 2002 umgesetzt, was ein Gerichtsurteil des EUGH verlangte: Der Ausschluss von geringfügig Beschäftigten aus dem BAT gemäß § 3 Buchst. n BAT ist aufgehoben. Damit besteht für die Hochschulen und andere öffentliche Einrichtungen unter anderem der Zwang, den Status ihrer Studentischen Beschäftigten neu zu definieren.

Es verbleibt nur noch ein Ausnahmetatbestand, der es den öffentlichen Arbeitgebern erlaubt, Studierende außerhalb des Tarifrechts zu beschäftigen: Nach § 3 Buchst. g BAT sind sogenannte „studentische Hilfskräfte“ aus dem BAT ausgeschlossen. Obwohl die Tätigkeiten dieser „Hilfskräfte“ tarifrechtlich klar definiert sind, sieht es bisher weitgehend so aus, als ob die Hochschulen einfach alle bei ihr beschäftigten Studierenden nach diesem Grundsatz behandeln möchten. In Anbetracht der damit verbundenen Arbeitsbedingungen gibt es für die Betroffenen allerdings kaum mehr einen Grund, diese Praxis zu akzeptieren. 

Tarifrechtlich ist die Trennlinie zwischen Studentischen Angestellten und Hilfskräften dagegen relativ klar definiert. Der § 3 Buchst. g BAT spricht von „wissenschaftlichen Hilfskräften“, die nach bestehender Praxis in wissenschaftliche Hilfskräfte mit und wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Examen unterteilt werden. Studentische Hilfskräfte wären demnach als „wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Examen“ einzugruppieren. Allein diese Bezeichnung macht deutlich, dass diejenigen Studierenden, die im Bereich Technik und Verwaltung arbeiten, hierunter nicht gefasst werden können. 

Im Kommentar zum BAT heißt es zum Begriff der wissenschaftlichen Dienstleistung, „dass hierunter Tätigkeiten zu verstehen seien, mit denen der wissenschaftliche Mitarbeiter, bzw. die wissenschaftliche Hilfskraft bei Forschung und Lehre anderen unterstützend zuarbeitet und damit die Aufgabe der jeweiligen Einrichtung, der er zugeordnet ist, zu erfüllen hilft“. Ist dies noch eine recht allgemeine Formulierung, so hilft der folgende Satz aus dem Kommentar erheblich weiter: „Entscheidend für die Einstufung als wissenschaftliche Dienstleistung sei stets, welche Nähe der Arbeitnehmer zur wissenschaftlichen Tätigkeit habe“. Damit werden alle Tätigkeiten ausgeschlossen, die keinen unmittelbaren Bezug zur wissenschaftlichen Lehre und Forschung haben. 

Nach diesen Merkmalen wäre es im Allgemeinen sicher möglich zu unterscheiden, welche der studentischen Beschäftigten als Angestellte unter den BAT fallen und welche als wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Examen einzugruppieren und somit aus dem BAT ausgeschlossen sind. Betrachtet man dagegen Motivation und konkrete Tätigkeit der studentischen Beschäftigten und damit zwei für das Berufsleben entscheidende Faktoren, so fällt es schwer, die Unterscheidung der beiden Gruppen nachzuvollziehen: Der überwiegende Teil der Studentischen Beschäftigten arbeitet inzwischen aufgrund der Notwendigkeit, den eigenen Lebensunterhalt (mit) zu finanzieren. Zur konkreten Tätigkeit Studentischer Beschäftigter stelle man sich ein Kopiergerät vor, an dem eine Studentin Kopien für die Vorlesung von Prof. X anfertigt und eine andere Studentin Kopien für die Verwaltungseinheit Y. Letztere fällt unter den BAT, die erste nicht. 

Mit dem 77. Änderungstarifvertrag zum BAT besteht seit Beginn diesen Jahres also an den Hochschulen konkreter Handlungsbedarf: An der Aufgabe, den Status ihrer Studentischen Beschäftigten tarifrechtlich neu zu definieren, werden die öffentlichen Arbeitgeber nicht vorbeikommen. Statt die von BAG und EUGH gezogene Trennlinie zwischen Studentischen Angestellten und Hilfskräften nachzuvollziehen, besteht die Chance, in Tarifverhandlungen eine einheitliche tarifrechtliche Grundlage für die Arbeitsverhältnisse aller Studentischen Beschäftigten zu schaffen. 

Mindestens vier gute Gründe für gewerkschaftliches Engagement

Für die Gewerkschaften bietet ein Engagement für eine tarifliche Absicherung der Studentischen Beschäftigten nicht nur die Chance, neue Mitgliederpotentiale zu erschließen. Gleichzeitig vertritt es die Interessen der jetzigen Gewerkschaftsmitglieder, insbesondere im Bereich des Technischen und Verwaltungspersonals an den Hochschulen, und trägt zur Organisation tendenziell schwer erreichbarer ArbeitnehmerInnen von morgen bei

Zielgruppe Studierende und Studentische Beschäftigte

Studierende sind als Zielgruppe aus mehreren Gründen von besonderem Interesse. Unter den derzeit etwa zwei Millionen Studentinnen und Studenten ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad nach wie vor ernüchternd. Dies wiegt umso schwerer, da ein Großteil von ihnen auch im späteren Berufsleben in Bereichen beschäftigt sein wird, in denen Gewerkschaften Probleme haben, die Belegschaft zu organisieren. Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis, welches über einen längeren Zeitraum beim gleichen Arbeitgeber Bestand hat, wird mehr und mehr zurückgedrängt. Gerade im nach wie vor wachsenen Sektor der Dienstleistungen werden befristete Beschäftigungsverhältnisse, Honorar- und Werkverträge mehr und mehr zur Regel. Der Typus des Arbeitskraftunternehmers, der im Selbstmarketing allein dafür verantwortlich ist, seine Qualifikationen kontinuierlich betrieblichen Anforderungen anzupassen und für die Umsetzung seiner Fähigkeiten immer wieder neue ‚Käufer‘ zu finden, kennzeichnet zunehmend gerade die berufliche Zukunft von HochschulabsolventInnen. Umso wichtiger ist es, bereits an der Hochschule das Bewusstsein zu vermitteln, dass sich ArbeitnehmerInnenrechte und soziale Absicherung nur im Kollektiv und durch dauerhafte Organisation wirksam durchsetzen lassen. In diesem Sinne sind die Gewerkschaften herausgefordert, ihre Präsenz und Aktivität an den Hochschueln massiv zu verstärken. Dies kann und wird auch einen Beitrag zum derzeit raren gewerkschaftlich engagierten Nachwuchs leisten. Die Erfolge beispielsweise der IG Metall zeigen, dass zielgruppenspezifische Ansätze zur Werbung junger Menschen durchaus erfolgversprechend sind. 

Die Studentischen Beschäftigten sind diesbezüglich das natürliche Bindeglied zwischen gewerkschaftlicher Arbeit und Studierenden. Und die Zielgruppe ist groß: Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ist jedeR vierte Studierende im Laufe des Studiums als StudentischeR BeschäftigteR tätig.
 Die Zahl der jeweils Beschäftigten dürfte nahe an 200.000 liegen. Und auch an den übrigen Studierenden wird ein Tarifkonflikt für Studentische Beschäftigte nicht unbemerkt vorbeigehen. Einerseits deshalb, weil viele von ihnen ebenfalls gern als Studentische Beschäftigte tätig wären, sich dies aber aufgrund der miserablen Arbeitsbedingungen schlicht nicht leisten können, da sie auf Einkommen und Planungssicherheit angewiesen sind. Andererseits aber auch, weil es sich bei den derzeitigen Arbeitsbedingungen Studentischer Beschäftigter so offensichtlich um ein Ausbeutungsverhältnis handelt, dass das Engagement der Gewerkschaften auch bei den übrigen Studierenden auf Symphatie stoßen wird. 

Neben der zu erwartenden, nicht unerheblichen Zahl von Neumitgliedern
 wird bei einer wesentlich größeren Zahl eine erste, positive Erfahrung mit Gewerkschaftspolitik hergestellt. 

„Türöffner“ Tarifvertragsinitiative

Um Studierende zu erreichen, sind traditionelle gewerkschaftliche Handlungsstrategien häufig nicht geeignet. Es gilt Vorurteile und kulturelle Barrieren zu überwinden. Gerade diesbezüglich können die Tarifvertragsinitiativen eine für die Gewerkschaften wichtige Funktion erfüllen. Ihr Zugang zu den Beschäftigten und zu MultiplikatorInnen in Studierendenvertretungen ist weit unkomplizierter und direkter, als dies für Gewerkschaften möglich ist. Für die Gewerkschaften bedeutet dies jedoch, dass sie gegenüber den Initiativen einen Vertrauensvorschuss geben müssen. Denn auch dort, wo sie nicht von vornherein von Gewerkschafterinnen oder Gewerkschaftern gegründet sind, erarbeiten sie sich nach einiger Zeit eine gewerkschaftliche Perspektive und suchen die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Die unterschiedliche Kultur und Arbeitsweise von Gewerkschaften und Initiativen dürfen nicht dazu führen, sich gegenseitig abzuschalten. Vielmehr müssen die politisch‑strategischen Vorteile gegenseitig anerkannt werden. Während sich die Gewerkschaften durch Dauerhaftigkeit und Gewicht der Organisation auszeichnen, liegt in der Spontanität, punktuellen Mobilisierungskraft und Vertrautheit mit dem Hochschulmilieu die Stärke der Initiativen.

Sobald die Arbeit an den Hochschulen so weit gediehen ist, dass Beschäftigte zusammen mit Gewerkschaften zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen können, ist der Gewerkschaftsbeitritt für Hochschulangehörige genauso naheliegend und selbstverständlich wie für Straßenbahnfahrer. Der Gewerkschaftsbeitritt ist jedoch häufig die Folge der gewerkschaftlichen Aktivität und darf nicht zu deren Voraussetzung gemacht werden, dies zeigt auch die jüngste Erfahrung beispielsweise in Hamburg. Erst indem Gewerkschaften Tarifforderungen für die Betroffenen stellen, machen sie diese Gruppe kampffähig und im praktischen Sinne tariffähig.

Nachwuchs für Personalvertretungen und Gewerkschaften

Eine erfolgreiche Kampagne und die Arbeit von Tarifvertragsinitiven wird auch dazu führen, dass die Zahl der Studierenden mit Erfahrungen in gewerkschaftlicher Arbeit sprunghaft ansteigt. Dies bedeutet gerade im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses eine steigende Motivation zur Mitarbeit in Personalvertretungen. Aber auch die sonstige gewerkschaftliche Arbeit kann von den neuen Aktiven profitieren. 

Vertretung der Interessen des bereits organisierten, festangestellten Hochschulpersonals

Eine tarifvertragliche Absicherung der Studentischen Beschäftigten liegt nicht zuletzt auch im Interesse des festangestellten Technischen- und Verwaltungspersonals an den Hochschulen. Im vergangenen Sparjahrzehnt hat sich die Personalsituation an den Hochschulen deutlich verschärft. Da die Hochschulmitglieder nicht in der Lage waren, wirkungsvollen Widerstand gegen den staatlichen Rotstift zu realisieren, wurde der Sparzwang einfach an die schwächste Gruppe weitergereicht: Nicht zuletzt durch ihren schlechten Organisationsgrad bildeten die jobbenden Studis eine nahezu ideale Sparmasse. Reguläres Personal in Technik und Verwaltung wurde massenhaft abgebaut und durch studentische Beschäftigte ersetzt, für die keine soziale Verantwortung übernommen werden musste. Bei einer tariflichen Absicherung der studentischen Beschäftigten geht es also auch darum, dem Personalabbau bei den nach BAT beschäftigten Kolleginnen und Kollegen einen Riegel vorzuschieben. 

Es ist die Platitüde der Liberalisierer, es passe nicht mehr in die heutige Zeit, verbindliche Grundregeln über das Zusammenwirken unterschiedlicher Interessengruppen der Gesellschaft auszuhandeln. Nicht zuletzt im Rahmen angestrebter Privatisierungen von Hochschulen stehen die regulären ArbeitnehmerInnen in Wissenschaft, Technik und Verwaltung diesbezüglich zunehmend unter Druck. Dem neoliberalen Bild der schönen, neuen Arbeitswelt lässt sich aber nur gemeinsam wirksamer Widerstand entgegenbringen. Hierbei sind die Gewerkschaften herausgefordert, über den Bereich der bislang gewerkschaftlich Organisierten ArbeitnehmerInnen hinauszublicken. Eine tarifvertragliche Absicherung von Studentischen Beschäftigten macht die Arbeitsplätze Aller sicherer. 

Tarifrecht und Personalvertretung für alle Studentischen Beschäftigten

Statt die Änderungen im BAT lediglich nachzuvollziehen, soll der Handlungsdruck an den Hochschulen genutzt werden, um eine tarifrechtliche Absicherung für alle Studentischen Beschäftigten, also auch für die tatsächlichen sog. Studentischen Hilfskräfte durchzusetzen. Hierfür gelten folgende Prämissen:

· eine Verdrängung des Technischen und Verwaltungspersonals ist auszuschließen,

· die Regelungen des Berliner Tarifvertrags bilden die Minimalforderungen für eine tarifrechtliche Gesamtregelung,

· eine solche Regelung soll innerhalb des BATs, z.B. in Form einer Sonderregelung gefunden werden, die den Besonderheiten des Beschäftigungsverhältnisses Rechnung trägt

· insbesondere ist durch Mindestlaufzeit und Mindestumfang Planungssicherheit und ein annähernd existenzsicherndes Einkommen sicherzustellen,

· neben der tariflichen Absicherung ist eine Aufnahme der Studentischen Beschäftigten in die Personalvertretungsgesetze bundesweit notwendig.

Diese Forderungen bedürfen der weiteren Konkretisierung, die gemeinsam zwischen Gewerkschaften und Betroffenen entwickelt werden soll. Es ist Bestandteil des nachfolgenden Kampagnenkonzepts, dass zum jetztigen Zeitpunkt ein im Detail festgelegter Forderungskatalog nicht vorliegt.

Der Weg zum Ziel – ein Kampagnenkonzept

Im Februar 2002 gründete sich in Steinbach im Rahmen eines Seminars der GEW zum Thema „Tarifvertrag für sog. Studentische Hilfskräfte“ eine bundesweite Tarifvertragsinitiative der Studentischen Beschäftigten. Gleichzeitig wurde im Rahmen des Seminars ein Kampagnenkonzept mit der Zeilsetzung entwickelt, nach Ablauf eines Jahres zur Bildung einer gemeinsamen Tarifkommission von GEW und ver.di zu gelangen. Organisatorisch ist es das Ziel der Tarifvertragsinitiative als gemeinsame Arbeitsgruppe Teil beider Gewerkschaften zu werden.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tarifverhandlung ist die Organisation der Studentischen Beschäftigten. Deshalb zielt der erste Teil der Kampagne darauf ab, in möglichst vielen Hochschulorten lokale Tarifvertraginitiativen zu gründen. Dafür ist es zunächst notwendig, Studierende auf das Thema aufmerksam zu machen und sie über die Vorteile eines Tarifvertrags zu informieren. Dies wollen wir über ein dreiteiliges Konzept erreichen. 

Eine bundesweite Informationsbroschüre „Geld ist nicht Alles“ ist bereits fertiggestellt. Flankiert wird sie durch einen Internet-Auftritt mit weiteren und aktuellen Informationen, Tipps zur Gründung von Tarifvertragsinitiativen und einem ReferentInnenpool, also dem Angebot, an Informations- und Gründungsveranstaltungen kompetent und motivierend teilzunehmen. 

In einem weiteren Schritt soll dies durch eine bundesweite Plakatkampagne ergänzt werden. 

Die bisherige Arbeit der Tarifvertragsinitiative hat gezeigt, dass diese Aufgabe ohne professionelle Struturen nicht zu bewältigen ist. Insbesondere für Kontaktaufnahme und Betreuung von Studierendenvertretungen und lokalen Initiativen, aber auch für die organisatorische Abwicklung der Kampagne ist eine bundesweite Koordinationsstelle unabdingbar. Um eine erfolgreiche Kampagne durchführen zu können, müssten GEW und ver.di die Finanzierung einer solchen Stelle ebenso gewährleisten wie eine Übernahme der Reisekosten für die regelmäßigen bundes- und landesweiten Treffen. 

Parallel zu dieser ersten Kampagnenphase soll die inhaltliche Arbeit fortgeführt werden, um möglichst zum Jahresende zu einer präzisen inhaltlichen Forderung an die Arbeitgeberseite zu kommen. Der Vorteil der Gleichzeitigkeit von erster Mobilisierung und inhaltlicher Detailarbeit liegt darin, einerseits den Kreis derer, die sich an der Formulierung der Forderungen beteiligen können, zu verbreitern und andererseits im Konfliktfall bereits auf ein Netz von Initiativen und informierten MultiplikatorInnen zurückgreifen zu können. Nur so kann schließlich eine Mobilisierung gelingen, die zur Durchsetzung unserer Forderungen führen kann.  

Zielsetzung des ersten Kampagnenteils ist es also, das ArbeitnehmerInnenbewußtsein der Studentischen Beschäftigten zu wecken und zu verdeutlichen, dass nur gemeinsames, organisiertes und letztlich gewerkschaftliches Handeln zu sozialer Absicherung und demokratischer Mitbestimmung führen kann. Für die Gewerkschaften bedeutet dies auch, dass dieser Teil der Kampagne, unabhängig vom Ausgang des Tarifkonflikts, positive Auswirkungen haben wird. 

Die derzeitige Situation birgt für die Gewerkschaften die Chance, mittels der Unterstützung der Tarifvertragsinitiative ihre Organisationsbasis innerhalb der Studierendenschaft deutlich zu verbreitern und gleichzeitig die Interessen der eigenen Mitglieder im Technischen und Verwaltungspersonal zu vertreten. Um diese Chance zu nutzen, ist die Bereitschaft für einen Blick über den Tellerrand vonnöten. Mit der Bereitschaft der Gewerkschaften, diesen Schritt zu machen, steht und fällt die Frage, ob die Gelegenheit der Veränderungen im BAT genutzt werden kann, oder weiterhin auf nicht absehbare Zeit eine stetig zunehmende Zahl von Studentischen Beschäftigten in Tagelöhnerverhältnissen beschäftigt werden und die tarifvertragliche Absicherung ihrer festangestellten KollegInnen im Technischen und Verwaltungspersonal immer weiter in Frage stellen. 
� In den meisten Bundesländern sind die studentischen Beschäftigten explizit von den Personalvertretungsgesetzen ausgenommen.


� Die TdL-Richtline im Internet unter � HYPERLINK http://www.oetv-berlin.de/Bereiche/Wifo/StudBesch/tdl-rili.html ��www.oetv-berlin.de/Bereiche/Wifo/StudBesch/tdl-rili.html� 





� Vgl. 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2000, S. 309. 


� Berliner Erfahrungen deuten auf einen dauerhaften Organisationsgrad von etwa 10 % hin. 





